
 

MUSTER -  ABWENDUNGSVEREINBARUNG 

zwischen      SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG           Gläubiger 

und  ______________________________________________________  Schuldner. 

Ihre Vertragsdaten: 

Vertragskonto:     Verbrauchsstelle: ___________________________________ 

Forderung:  _______________   €    lt. Kontoinformation 

Zur Abwendung der Versorgungsunterbrechung nach §41f Abs. 1 EnWG beantragen Sie hiermit die 
Stundung der o.g. Forderung 

I. Ratenzahlung 

Der Kunde verpflichtet sich zum Ausgleich der Forderung in folgender Form: 

Rate Fälligkeit Betrag Rate Fälligkeit Betrag 

1.  € 7.  € 

2.  € 8.  € 

3.  € 9.  € 

4.  € 10.  € 

5.  € 11.  € 

6.  € 12.  € 

Gerne beraten wir Sie in unserem Kundenservicecenter bzgl. der Ratenhöhe. 

II.  Gemeinsame Regelungen: 

1. Diese Abwendungsvereinbarung kann als Ganzes vom Kunden mit einer Frist von einem Monat in Textform 
gekündigt werden.  

2. Das Recht beider Vereinbarungspartner zur außerordentlichen Kündigung dieser Abwendungsvereinbarung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.   

3. Wird der zwischen dem Kunden und den SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG bestehende 
Energieliefervertrag beendet, endet diese Abwendungsvereinbarung automatisch zum entsprechenden 
Zeitpunkt. Der offene Restbetrag aus den rückständigen Beträgen wird mit der Schlussrechnung fällig. 

4. Bei Nichteinhaltung der Ratenzahlung, endet die Abwendungsvereinbarung automatisch und mit sofortiger 
Wirkung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

5. Personenbezogene Daten werden von den SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG nach 
Maßgabe der Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt. 

6. Änderungen und Ergänzungen dieser Abwendungsvereinbarung bedürfen der Textform. 

7. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Abwendungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, diese 
Bestimmungen durch im wirtschaftlichen Erfolg ihnen gleichkommende rechtsgültige Bestimmungen zu 
ersetzen. 

Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG behalten sich vor, künftige Guthaben aus 

Überzahlung oder Schlussrechnung anderer Verbrauchsstellen einzubehalten und mit obiger Forderung 

zu verrechnen. 

 

 
   

Datum Unterschrift Gläubiger Unterschrift Schuldner 


